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Sanitär

Überprüfung von Ent wässerungsleitungen

Dichtheits-Check 
im Untergrund
 

Entwässerungsanlagen müssen dicht sein. Was für Leitungen im Gebäude als eine Selbst-
verständlichkeit gilt, trifft auch auf die Grundleitungen unter dem Gebäude und im 
Gelände zu. Sie müssen nach der Verlegung mit Luft oder mit Wasser auf Dichtheit unter-
sucht werden. Bei den geforderten wiederkehrenden Kontrollen kommt auch die Begut-
achtung mittels Kamera ins Spiel.

Aktiv im Untergrund: Grundleitungen müssen 
nach Erstellung und regelmäßig wiederkeh-
rend geprüft werden
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Für die Erstellung von Grundleitungen ist unter dem Ge-
bäude die DIN EN 12056 [1] und im nicht überbauten 
Gartenbereich die DIN EN 752 [2] anzuwenden. Eine 

inzwischen sehr komfortable „Restnorm“ DIN 1986-100 [3] 
fasst die Anforderungen zusammen. Hierin ist festgelegt, dass 
erdverlegte Abwasserleitungen einer Dichtheitsprüfung nach 
DIN EN 1610 [4] zu unterziehen sind. Angaben für die In-
standhaltung der Grundleitungen werden mit der DIN 1986-
30 [5] gemacht. In regelmäßigen Zeitabständen, oder im 
Rahmen von Arbeiten am System, werden dann eine Kanal-
kamerauntersuchung oder die Ausführung einer Dichtheits-
prüfung gefordert. 

Mit Luft antesten ratsam
Nach den Festlegungen der DIN EN 1610 kann eine neu ver-
legte Grundleitung mit Luft (Prüfverfahren „L“) oder mit 
Wasser (Prüfverfahren „W“) auf Dichtheit gecheckt werden. 
Welches Verfahren angewandt wird, entscheidet der Anlagen-
mechaniker. Um zu vermeiden, dass wetterbedingte Tempe-
raturschwankungen störenden Einfluss auf das Prüfergebnis 
haben, ist die maßgebliche Prüfung an einer bereits erdge-
deckten Rohrleitung vorzunehmen. Da das unter Umständen 
bedeuten kann, dass man eine als undicht erkannte Leitung 
auf der Suche nach der undichten Stelle wieder freilegen 
muss, wird die Leitung in der Regel einer Vorab-Kontrolle 
unterzogen. Dazu wird die noch nicht erdgedeckte Leitung 
an den Verbindungsstellen mit Widerlager oder Holzpflöcken 
gegen Auseinanderrutschen gesichert. Dann wird die Leitung 
mit Druck beaufschlagt. Hier empfiehlt sich der Einsatz von 

Prüfverfahren

■	 Prüfverfahren LA,  
Prüfdruck 10 mbar

■	 Prüfverfahren LB,  
Prüfdruck 50 mbar

■	 Prüfverfahren LC,  
Prüfdruck 100 mbar

■	 Prüfverfahren LD,  
Prüfdruck 200 mbar

Luft als Prüfmedium. Denn würde Wasser eingesetzt, käme 
die Reparatur einer undichten Stelle im Rohrgraben einer 
Schlammschlacht gleich. Ein Luftdruck von 100 mbar hinge-
gen lässt Lecks bei der Kontrolle der Leitung erkennen, setzt 
aber den vermeintlichen Arbeitsplatz nicht unter Wasser. Zei-
gen sich bei dieser ersten Kontrolle keine Mängel, kann man 
hoffen, dass die Leitung auch die eigentlich maßgebliche Prü-
fung besteht. Jetzt entfernt man die Widerlager und verfüllt 
den Graben. Die Verlegung ist damit abgeschlossen, nun folgt 
die Dichtheitsprüfung.

Prüfung mit Luft 
Soll mit Luft als Prüfmedium gearbeitet werden, stehen dem 
Anlagenmechaniker vier Prüfverfahren zur Verfügung:

Beim Prüfverfahren „L“ ist die Prüfzeit von der Nennweite, der zu 
checkenden Leitung abhängig

In Deutschland bedient man sich meistens des Prüfverfah-
rens LC. Dazu wird die zu prüfende Leitung an allen An-
schlüssen mit Absperrelementen verschlossen. Dann wird ein 

Prüfdruck von zunächst 110 mbar 
(Prüfdruck + 10 %) aufgebracht 
und für fünf Minuten (wenn nö-
tig durch Nachpumpen) gehalten. 
Anschließend wird der Druck 
auf den Prüfdruck von 100 mbar 
abgesenkt. Innerhalb einer Prüf-
zeit, die von der Nennweite der zu 
prüfenden Leitung abhängig ist, 
darf der Druck um nicht mehr als  
15 mbar abfallen. Bewegt sich der 
Druckabfall innerhalb dieser Tole-
ranz, gilt die Leitung als dicht. Die 
Prüfzeit muss dabei auf maximal 
fünf Sekunden genau eingehalten 
werden, das Druckmessgerät darf 
eine Fehlergrenze von nicht mehr 
als 10 % aufweisen. Da Luft als 
Prüfmedium ein Sensibelchen ist, 
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Dichtheitsprüfung = tightness test

Entwässerungsanlage = drainage system

Instandhaltung = maintenance

Schwerkraftent- 
wässerungsanlage = gravity drainage system

kann das Ergebnis der Luftprüfung negativ sein. In diesem 
Fall hat der Anwender die Möglichkeit, vom Luft- auf das 
Wasserprüfverfahren zu wechseln. Das Ergebnis der Wasser-
prüfung ist dann maßgebend.

Prüfung mit Wasser
Natürlich kann sich der Anwender auch sofort für eine Prü-
fung mit Wasser entscheiden. Dazu werden die Anschlüsse 
der Leitung mit Absperrelementen verschlossen. Das Element 
an der tiefsten Stelle der Leitung muss dabei mit einem Was-
serschlauchanschluss versehen sein. Denn um Lufteinschlüs-
se in der Leitung zu vermeiden, muss das Einfüllen von Was-
ser von der tiefsten Stelle aus erfolgen. Der Prüfdruck beträgt  
mindestens 100 mbar und maximal 500 mbar; je nachdem, 
wie die Anlage gebaut ist. Eine Grundleitung unter einem Ge-
bäude, dessen Keller keine Entwässerungsanschlüsse hat, wird 
mit höherem Druck beaufschlagt als eine Grundleitung, an 
der Bodenabläufe angeschlossen sind. Es kommt eben immer 
darauf an, wie hoch sich das Abwasser in den Leitungen auf-
stauen kann. Nachdem die Grundleitung mit Wasser gefüllt 
ist, folgt eine Vorbereitungszeit von einer Stunde. In dieser 
Zeit sollen die bis dato trockenen Dichtungen bzw. das Ma-
terial Wasser ziehen. Anschließend folgt eine Prüfdauer von 
30 Minuten, die auf eine Minute genau eingehalten werden 
muss. Innerhalb dieser Zeitspanne muss der Wasserstand in 

der Leitung auf 10 mbar (1 cm Wasserstandsänderung) genau 
gehalten werden. Dies geschieht – wenn erforderlich – durch 
das Nachfüllen von Wasser. 

Die Fläche zählt
Die Prüfungsanforderung ist erfüllt, wenn das Volumen des 
innerhalb der Prüfdauer nachgefüllten Wassers nicht größer 
ist als
■	 0,15 l/m² für Rohrleitungen
■	 0,20 l/m² für Rohrleitungen einschließlich Schächte
■	 0,40 l/m² für Schächte und Inspektionsöffnungen
Die Flächenangabe (m²) bezieht sich auf die vom Wasser be-
netzte innere Oberfläche der Schächte und Rohrleitungen. 
Um diese Fläche (Ai) zu ermitteln, muss man den Innen-
durchmesser der Rohrleitung (di) und die Länge der Lei-

tung (l) wissen. Und auch 
die magische Zahl π (sprich: 
Pi) sollte bekannt sein, näm-
lich 3,141592. Dann gilt: 

Die Ausführung der Prüfung 
und das Ergebnis müssen do-
kumentiert werden. Dieses 
Protokoll ist für den Hausbe-
sitzer ein wichtiger Nachweis, 
seiner gesetzlichen Verpflich-
tung zum Betrieb dichter 
Grundleitungen nachgekom-
men zu sein. Wichtig dabei 
ist, dass die Kontrollarbeiten 
durch eine dafür berech-
tigte Person erfolgen. Je nach 
Bundesland ist dies der In-
stallateur- und Heizungsbau-
ermeister oder ein Fachhand-
werker mit einem besonderen 

Um eine Wasserprüfung durchführen zu können, werden Leitungsabschnitte mit Blasen abgesperrt  
und von der tiefsten Stelle aus gefüllt
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Sachkundenachweis. Qualifikationen, die auch für die Über-
prüfung von Altanlagen gefordert werden.

Kontrolle mit der Kamera
Nach den Festlegungen des bundesweit gültigen Wasser-
haushaltsgesetzes muss eine Grundleitung nach den aner-
kannten Regeln der Technik errichtet, betrieben und un-
terhalten werden. Als anerkannte Regel der Technik wird 
hier unter anderem die DIN 1986-100 ins Feld geführt, die 
eine Dichtheit von Grundleitungen fordert. Allerdings lässt 
die DIN 1986-30 für die wiederkehrenden Kontrollen auch 
eine Untersuchung mittels Kanalkamera zu. Dies für Ent-
wässerungsanlagen, an denen keine Arbeiten bzw. keine 
Arbeiten an den Grundleitungen vorgenommen wurden. 
Im Hinblick auf die Tatsache, dass für die Ausführung einer 
Dichtheitsprüfung alle Grundleitungsanschlüsse demon-
tiert werden müssen und die Hausentwässerung dafür gut 
einen Tag lang totgelegt wäre, ist das durchaus verständlich. 
Laut Norm gilt eine Grundleitung als dicht, wenn bei der 
Kamerakontrolle keine Schäden und Fremdwassereintritte 
entdeckt werden. Einige Kommunen haben hierfür schon 
den (unsinnigen) Begriff der „optischen Dichtheit“ kreiert. 
In Bundesländern, in denen neben dem Wasserhaushalts-
gesetz keine landesspezifischen gesetzlichen Konkretisie-

Mit einer Kamerakontrolle kann festgestellt werden, ob die Dichtheitsprüfung einer  
alten Leitung noch Sinn macht
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heitsfrage zwischen der DIN 1986-100 
(Forderung der Dichtheit) und der DIN 
1986-30 (Dichtheitsnachweis mittels Ka-
mera) remis. In Bundesländern, in de-
nen es Gesetzgebungen gibt, die einen 
Dichtheitsnachweis fordern (z. B. das 
Landeswassergesetz NRW), kann dieser 
nicht wirklich durch eine Kontrolle mit-
tels Kanalkamera erbracht werden.
Dennoch macht auch hier die Ausfüh-
rung einer Kamerakontrolle an Grund-
leitungen Sinn. Zeigen sich schon bei 
der Kamerafahrt Schäden an der Grund-
leitung (z. B. herausgeschobene Dich-
tungen, Leitungsversatz, Wurzelein-
wuchs), kann man sich die Ausführung 
der doch recht aufwändigen Dichtheits-
prüfung sparen. Wird eine Grundleitung 
aber optisch als einwandfrei bewertet 
(keine sichtbaren Schäden), besteht die 
Möglichkeit, dass diese Leitung tatsäch-
lich auch dicht ist. Nach einer Leitungs-
spülung muss dann die Dichtheit mit 

Ausführung der Dichtheitsprüfung, Verfahren L oder W, 
nachgewiesen werden.
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